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Das Schadenbild 
in der Küche

Selbstentzündung –
Warnhinweise wurden ignoriert
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„Schäden wie dieser sind auf der Internetseite des IFS www.ifs-ev.org unter der Rubrik 

Informationsangebote / Schadenfälle Feuer bzw. Schadenfälle Technik veröffentlicht. 

Sie finden dort jeweils 30 Schadenfälle beschrieben, die regelmäßig aktualisiert werden.“

Kurz bevor er sie an den Eigentümer übergeben sollte, betrat ein Mieter seine alte 

Wohnung und fand die Räume stark verraucht vor. Er sah einen Glimmbrand auf dem 

Fußboden der offenen Küche und rief die Feuerwehr. Beim Löschen mussten die Ein-

satzkräfte die Kücheneinrichtung bewegen und zum Teil nach draußen tragen. Den-

noch konnte der IFS-Gutachter, der mit der Ermittlung der Schadenursache beauf-

tragt wurde, das Spurenbild klar erkennen: Rechts neben dem Platz, an dem zuvor 

der Kühlschrank gestanden hatte, gab es eine Durchbrennung im Parkett. Auch die 

Fußleiste aus Holz war hier weggebrannt. An dieser Stelle war das Schadenfeuer ent-

standen.

Der Mieter hatte am Tag zuvor das Parkett in der Wohnung geölt. Im Brandschutt fand 

der Gutachter den Kunststoffkanister des Holzboden-Öls. Darauf klebte ein Schild mit 

dem Hinweis auf Selbstentzündungsgefahr. Ölgetränkte Tücher und Poliervliese soll-

ten in Wasser getränkt und unbedingt im Freien getrocknet werden. Offenbar hatte 

der Mieter diese Sicherheitshinweise ignoriert. Sowohl das Schadenbild als auch die 

Tatsache, dass der Gutachter bei der Untersuchung alle anderen denkbaren Scha-

denursachen ausschließen konnte, sprachen für eine Selbstentzündung von ölge-

tränkten Textilien auf dem Parkett. �

IFS Kiel

Die Durchbrennung im Parkett

Der Warnhinweis auf dem Ölkanister




